
Satzung der Stadt Plettenberg 
nach § 3 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) 

zur Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter 
 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023), in der zur 
Zeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV.NW.S. 454, ber. S. 509 / SGV.NRW.1112) 
in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Plettenberg in seiner Sitzung am 
25.02.2003 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
 
Die Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter in der Stadt Plettenberg beträgt 36, 
davon 18 in Wahlbezirken. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.03.2003 in Kraft.
 

  

 0.12/1   5. Änderung  2003 


	Artikel 1
	Artikel 2


